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1. Ausgangslage  

In der Gemeinde Höringen wird beabsichtigt das alte Sportgelände in einem durch 

Landwirtschaft geprägten Gebiet städtebaulich neu zu ordnen. Im Bereich der Planung 

befinden sich Anwesen, die nach Aufgabe der sportlichen Nutzung einer neuen Nut-

zung zugeführt werden sollen. Nach Aufgabe der sportlichen Nutzung haben die An-

wesen neue Eigentümer gefunden, die nicht mehr nur von der Landwirtschaft leben. 

Die neuen Besitzer würden die großen Flächen gerne für den Pferdesport und sonstige 

Freizeitanlage nutzen, was rechtlich nicht möglich ist, da sich die Flächen gemäß Flä-

chennutzungsplan im Außenbereich befinden. Nebengebäude und Pferdehaltung sind 

im Außenbereich nur für landwirtschaftliche Betriebe (privilegierte Vorhaben gemäß § 

35 BauGB) zulässig.  

Die Gemeinde möchte allerdings, um das alte Sportgelände langfristig attraktiv zu ge-

stalten und die Anwohner zu halten, sowie einem Leerstand entgegenzuwirken, die 

Attraktivität dieses Gebietes erhöhen und Pferdehaltung sowie weitere landwirtschaft-

liche Hobbynutzungen und sonstige Nebenanlagen in privaten Grünflächen ermögli-

chen. Die Flächen sind für die angedachten Nutzungen prädestiniert und fügen sich 

gut in den sonstigen landwirtschaftlich geprägten Bereich ein. Um in diesem Außen-

bereich diese Nutzung zu ermöglichen und z. B. auch Stallungen, Reitplätze und Führ-

anlagen sowie eine Wanderreitstation „Pfalz zu Pferd“ und Nutzgärten zulassen zu 

können, möchte die Gemeinde die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür 

schaffen.  

Das Plangebiet befindet sich südlich von Höringen und beginnt an der Landesstraße 

und bewegt sich nach Süden. Die Fläche ist über die bestehende Bebauung bereits 

erschlossen und über private Zuwegungen gesichert.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke in der Ge-

markung Höringen:  

1575/4 und 1575/6 sowie die entsprechende Einmündung in die L 390. 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,29 ha. Die genaue Abgrenzung kann 

dem beiliegenden Entwurf des Bebauungsplanes entnommen werden. 
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2. Grundlagen  

Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV 2008)  

 

Abbildung 1 Landesentwicklungsprogramm IV  

Nach der Raumstrukturgliederung des LEP IV befindet sich der ehemalige Sportplatz 

Höringen in einem ländlichen Bereich mit disperser Siedlungsstruktur. Restriktionen 

oder Konflikte zu Zielen des LEP IV für den zu überplanenden Bereich sind nicht vor-

handen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehemaliger 
Sportplatz 
Höringen 
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Regionaler Raumordnungsplan (ROP IV) Westpfalz, Teilfortschreibung 2014  

 

Im aktuellen Entwurf des Regionalen Raumordnungsplanes (ROP IV) Westpfalz, Teil-

fortschreibung 2014, der am 29.01.2015 durch das Ministerium für Wirtschaft, Klima-

schutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz genehmigt wurde, sind für das 

Plangebiet keine regionalplanerischen Ziele eingetragen, die sich restriktiv auf die Pla-

nung auswirken könnten. Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung 

und Tourismus, ebenso ist ein ein Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund abgebil-

det. Es grenzt an eine Vorrangfläche für den Biotopschutz. Östlich von Höringen ist ein 

Vorranggebiet Rohstoffabbau (Kies und Sand) abgebildet. Alle genannten Flächen-

ausweisungen sind weit genug vom Plangebiet entfernt, sodass der Umsetzung des 

Baugebietes keine regionalplanerischen Ziele entgegenstehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plangebiet 
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Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Winnweiler  

Gemäß des Schreibens der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler vom 02.05.2016 
liegt der gesamte Bereich des ehemaligen Sportplatzes außerhalb des Kartenaus-
schnitts des Flächennutzungsplanes. Sie befindet sich im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB. 

 

Abbildung 3 Flächennutzungsplan  

Fortschreibung des Flächennutzungsplans vom Nov. 2020: 

Im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans vom November 2020 wird das Plange-
biet als Sondergebiet mit Pferdehaltung definiert. 

Sonstige Schutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete  

Innerhalb des Plangebietes sowie im näheren Umfeld befinden sich weder ein Vogel-
schutzgebiet noch ein FFH-Gebiet. Auch sind in der Nähe keine sonstigen Schutzge-
biete zu finden, die durch das Plan- Vorhaben negativ beeinträchtigt werden könnten. 
Auch sind keine Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete durch das Planvor-
haben betroffen.  
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3. Planungsziele, Planungsgrundsätze  

3.1 Planungsanlass  

Der Bebauungsplan verfolgt die in § 1 Abs. 5 BauGB formulierten gesetzlichen Zielvor-
gaben, eine nachhaltige, städtebauliche Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen mit einander in Einklang bringt und eine, dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch 
in der Stadtentwicklung zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Im Wesentlichen wurde 
die Aufstellung des Bebauungsplanes durch folgende Ausgangspunkte initiiert:  

 Städtebauliche Neuordnung des Talbereiches südlich von Höringen,  
 Zulassung von Freizeit- und Pferdesporteinrichtungen als Nachfolgenutzung des 

ehemaligen Sportplatzes Höringen zur Attraktivierung des Standortes mit einer 
Wanderreitstation „Pfalz zu Pferd“ inklusive Gastronomie und Übernachtungs-
möglichkeit, 

 Wohnnutzung nur für den Betreiber. 

3.2 Städtebauliches Konzept  

Die Gemeinde möchte in ihrem Bebauungsplan den Bereich südlich von Höringen städ-
tebaulich neu ordnen und zukünftig Anlagen für Pferdehaltung ermöglichen. Nachdem 
durch den Strukturwandel auch im Bereich der Gemeinde Höringen immer mehr land-
wirtschaftliche Betriebe schließen, möchte es die Gemeinde unterstützen, dass für die 
bestehenden Gebäude entsprechende Nachnutzungen gefunden werden und somit 
die Gebäudestruktur erhalten werden kann. Eine Wohnnutzung des bestehenden ehe-
maligen Vereinsheims soll nur für den Betreiber, sowie für die Beherbergung von Wan-
derreitern im Rahmen der Wanderreitstation „Pfalz zu Pferd“ ermöglicht werden. Um 
hier den Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, ihren Hobbys und Freizeitgestaltungen 
besser nachkommen zu können, sollen zukünftig landwirtschaftliche Nutzungen und 
Pferdehaltungen mit Pferdesportanlagen zugelassen werden, was der Aufstellung ei-
nes entsprechenden Bebauungsplanes mit den entsprechenden Festsetzungen bedarf. 
Die Gemeinde hat dem Konzept im Vorfeld bereits zugestimmt. 

Im Bebauungsplanentwurf sollen Nutzungen im Außenbereich zugelassen werden, die 
der Pferdehaltung und dem Pferdesport dienen. Das bedeutet, dass hier die privaten 
Grünflächen festgesetzt werden, in denen auch Anlagen für die Pferdehaltung (Pferde-

ställe, Heu- und Strohlager, Reitplatz, Führanlagen etc.) zugelassen werden sollen, 

um die Pferdenutzung zu ermöglichen. Da auch eine landwirtschaftliche Nutzung er-

möglicht werden soll, sind auch hier entsprechende Scheunen und Lagerflächen für 



Bebauungsplan „Ehemaliges Sportplatzgelände Höringen“ in der Gemeinde Höringen  
          Begründung 
 

landwirtschaftliche Geräte zu ermöglichen, um auch diese Nutzungen langfristig zu 

sichern. Sonstige Nebenanlagen wie Terrassen, Wege etc. werden ebenfalls in den 

Freiflächen zugelassen. 

Es wird bei der Festlegung der Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl sowie der 

maximalen Höhe der baulichen Anlagen und bei den bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen an die bestehende Bausubstanz angepasst, zum einen um die bestehende 

Bausubstanz entsprechend zu sichern und zum anderen bei Neubauten das Ortsbild 

im Bereich des ehemaligen Sportplatzes zu wahren. Nutzgärten sind Teil der städte-

baulichen Struktur, die früher bis heute der Selbstversorgung der Anwohner dienten.  

Nachfolgend eine Abbildung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit den be-

stehenden und geplanten Nutzungen. 

                  

Abbildung 4 Geplanter Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

 

3.3 Herleitung und Begründung der einzelnen Festsetzungen  

3.3.1 Art der baulichen Nutzung  

Für das Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung als Dorfgebiet gemäß § 5 
BauNVO festgesetzt. Im Bereich Dorfgebiet richtet sich die Art der baulichen Nutzung 
nach § 5 Abs. 2 BauNVO. Zulässig sind:  
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1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehö-

rige Wohnung bzw. Wohngebäude,   

2. Nutzgärten und landwirtschaftlichen Erwerbsstellen,   

3. Nutzungsbezogene Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe,   

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung von land- und forstwirtschaft-

lichen Erzeugnissen   

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO werden Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie kirchliche, 
kulturelle Zwecke und Tankstellen nicht zugelassen. Ausnahmen gemäß § 5 Abs. 3 
BauNVO, wie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 werden nicht zugelas-
sen.  

Damit möchte die Gemeinde Höringen auf dem alten Sportplatzgelände durch den Be-
bauungsplan Nutzungen ermöglichen, die den angrenzenden bestehenden Nutzungen 
entsprechen, damit sich die Nutzungen gut integrieren. Durch die Festsetzung eines 
Dorfgebietes möchte die Gemeinde den dörflichen, landwirtschaftlich geprägten Cha-
rakter langfristig erhalten und Nutzungen ermöglichen, die dem landwirtschaftlichen 
Charakter entsprechen, aber auch ausreichende Freizeitgestaltung für zukünftige 
Wohnnutzungen ermöglichen. Damit wird das ehemalige Sportgelände attraktiv, so-
dass Leerstand entgegengewirkt wird.  

3.3.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird in dem Dorfgebiet bauplanungsrechtlich durch 
die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) sowie die zulässige An-
zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung wird des Weiteren 
durch Festsetzung zur Traufhöhe, Firsthöhe und Höhe baulicher Anlagen gesteuert. Es 
wird eine GRZ 0,6 und eine GFZ 0,8, sowie 1 Wohneinheit für den Betreiber festgesetzt.  

3.3.3 Bauweise  

Zu I.2  

Im Plangebiet wird die offene Bauweise gem. § 34 BauGB festgesetzt.  

3.3.4 Überbaubare/Nichtüberbare Grundstücksfläche  

zu I.3  

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß 
§ 23 BauNVO sowie die Festlegung der GRZ bestimmt.  
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3.3.5 Flächen für Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen  

Es werden die oberirdischen und unterirdischen Nebenanlagen nur innerhalb der über-
baubaren Flächen zugelassen. Des Weiteren wird zugelassen, dass die GRZ für Garagen 
und Stellplätze und ihren Zufahrten gemäß BauNVO bis max. 0,8 überschritten werden 
darf. Damit möchte die Gemeinde einen flexiblen Umgang, insbesondere der Neben-
anlagen ermöglichen und eine ausreichend große Zahl an Nebenanlagen zulassen, um 
eine Freizeitnutzung, insbesondere für den flächenintensiven Pferdesport, in ausrei-
chendem Maße zu ermöglichen. Die Gemeinde möchte den Bewohnern, die nicht mehr 
als landwirtschaftliche Betriebe privilegiert sind, diese Freizeitnutzungen ermöglichen. 
Durch diese Attraktivierung möchte die Gemeinde dem Wegzug entgegenwirken, um 
langfristig die Bewohner in Höringen zu halten.  

3.3.6 Anzahl der Wohnungen  

Im Gebiet wird die Anzahl der Wohneinheiten/Wohnungen auf 1 Betreiberwohnung 
begrenzt. Damit möchte die Gemeinde für den Bereich eine übermäßige Ausnutzung 
vermeiden, da dies einen zusätzlichen Verkehr bewirkt und der für die Erschließung 
des Grundstücks vorhandene landwirtschaftliche Weg nicht verbreitert werden kann, 
um größere Verkehrsmengen sicher abwickeln zu können. Des Weiteren soll damit 
auch eine übermäßige Ausnutzung dieses Bereiches vermieden werden, um den Über-
gang in die Landschaft zu verbessern.  

 

3.3.7 Mit Geh-/Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

Zu I.7  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Leitungen, die der Versorgung 
der Gemeinde dienen. 

 

3.3.8 Private Grünflächen  

Zu I.8  

Die bestehenden Gehölze sind zu erhalten.  

 

3.3.9 Flächen für die Wasserwirtschaft und zur Regelung des Wasserabflusses  

Die Vegetation entlang des Höringer Bachs ist zu erhalten. Der natürliche Bachlauf darf 
nicht verändert werden.  
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3.3.10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Zu II.  

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen dienen dazu, die äußere Gestalt der Ge-
bäude zu regeln. Dabei werden überwiegend orts- typische Materialien und gestalteri-
sche Vorgaben festgelegt, um die Integration dieses Bereiches in die bestehende Sied-
lungsstruktur zu ermöglichen bzw. zu erhalten.  

3.3.11 Landespflegerische Festsetzungen  

Zu III:  

Die landespflegerischen Festsetzungen dienen dazu, den Ausgleich für den durch den 
Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff zu ermöglichen und zu gewährleisten. Es wurden 
entsprechende Maßnahmen festgelegt, die verträglich mit den gewünschten Nutzun-
gen sind, eine Eingrünung der rückwärtigen Bereiche ermöglichen. Dabei wird primär 
das Anpflanzen von Streuobstbäumen festgelegt, die sich auch durch ihre Verdunstung 
und Schattenbildung positiv auf das Klima auswirken. Die städtebaulich gewünschten 
Freizeitnutzungen werden hierdurch nicht eingeschränkt.  

Details sind dem Umweltbericht zu entnehmen.  

4. Erschließung  

Bestandteil ist die verkehrstechnische Überplanung der Anbindung an die L 390 
des Büros Schönhofen einschließlich der Verlängerung des Durchlasses DN 
1000, Stand März 2021. 

Die Erschließung ist über die bestehende Zufahrt des ehemaligen Sportplatzes sicher-
gestellt. Über die L 387 ist die verkehrliche Anbindung gewährleistet. Alle sonstigen 
erforderlichen Erschließungsanlagen sind darin vorhanden. Der Vorhabenträger lässt 
falls erforderlich, notwendige Leitungen und den Ausbau des Weges auf eigene Kosten 
in Abstimmung mit der Gemeinde und den Verbandsgemeindewerken herstellen.  

Die Verkehrsflächen werden durch die Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. Der Ab-
stand der Bebauung vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der L 387 sowie der 
L 390 muss mindestens 20 m betragen. 

Im Bereich der beiden Sichtdreiecke, besonders zwischen der L390 und dem 
Rad- und Gehweg sind die Sichtfelder, nach RAL 12, dauerhaft von Bewuchs 
freizuhalten. (Augenpunkthöhe 1,0m, Zielpunkthöhe 1,0m) 
 

Es werden Verkehrsflächen festgesetzt. Es handelt sich um bestehende Zufahrtswege.  
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5. Auswirkungen der Planung  

5.1 Umweltbelange  

Die Fläche ist als ehemaliger Sportplatz als nicht unversiegelt zu beschreiben. Aufgrund 
der angestrebten landwirtschaftlichen Nutzungen sind im Bereich auch Lagerflächen 
zu finden und die bestehende Bebauung wird auch mit Nebenanlagen, Scheunen und 
Unterstellhallen charakterisiert. Die durch den Bebauungsplan ermöglichten Nutzun-
gen, wie Reitplätze, Unterstände, Pferdekoppeln, Führanlagen und Pferdeställe, berei-
ten einen entsprechenden Eingriff vor, der bilanziert werden muss und der durch ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen den Ausgleich herstellen soll (hierbei muss die be-
reits durch die Vornutzung vorhandene Versiegelung angesetzt werden).  

 

5.2 Regenwasserbewirtschaftung/Abwasserentsorgung  

Entwässerungskonzept 
 
Die Entwässerung der geplanten Gebäude und Flächen wurde im Vorfeld mit der 
Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Kirchheimbolanden (KV) und der 
Struktur – und Genehmigungsdirektion Süd Regionalstelle Kaiserslautern (SGD) 
abgestimmt, folgende Festlegungen wurden getroffen: 
 
Schmutzwasser/Jauche 
 
Das in den Pferdeställen anfallende Schmutzwasser/Jauche wird in einer ge-
schlossenen Grube gesammelt und Mobil entsorgt. Es ist darauf zu achten, 
dass kein Niederschlagswasser in die Grube gelangen und mit  Jauche ver-
mischt zum Höringer Bach abfließen kann (z.B. durch Überdachung). 
 

Die Kläranlage Höringen wird nur unwesentlich zusätzlich belastet, da alle im Bebau-
ungsplan festgesetzten Wohnnutzungen im Vergleich zum Bestand keine Mehrung der 
Abwässer darstellen. 

 
Niederschlagswasser 
 
Das aus den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser, wird auf der rück-
wärtigen Seite der parallel zum Höringer Bach verlaufenden Stallungen, in Mul-
den gesammelt und gedrosselt dem Höringer Bach zugeführt. 
Zum Ausgleich der Wasserführung ist ein Rückhaltvolumen von 500m³ je Hektar 
angeschlossener, undurchlässiger Fläche vorzusehen. 
 
Gemäß Bodengutachten des Ingenieurbüros Huber vom 28. Januar 2019 sind 
keine umweltrelevanten Inhaltsstoffe in der Auffüllung vorhanden, der Grund-
wasserspiegel liegt 3,3 m unter der Geländeoberkante, eine Versickerung von 
Niederschlagswasser ist grundsätzlich möglich.  
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Die erforderlichen Genehmigungsanträge werden im Rahmen von Bauanträgen 
bei der Unteren Wasserbehörde gestellt. 
 
 
Außengebietswasser 
 
In der Starkregenkarte der Verbandsgemeinde Winnweiler, ist ein östlich des 
Plangebietes liegender Hohlweg, als Abflussweg für Starkregenereignisse dar-
gestellt. Der Abflussweg ist von einer Bebauung freizuhalten um ein Abfließen 
von Außengebietswasser zum Höringer Bach zu gewährleisten. 
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Übersicht Entwässerungskonzept: 
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5.3 Immissionsbelastungen  

Durch den Bebauungsplan werden keine Nutzungen zugelassen, die über die derzeitig 
geplante Nutzungen hinausgehen. Somit ist mit keinen zusätzlichen Immissionsbelas-
tungen zu rechnen. Durch die geplante Nutzung (Pferdehaltung, Pferdesport) sind auf-
grund der geringfügigen Nutzungsvolumens keine Immissionsbelastungen zu erwar-
ten.  

 

5.4 Auswirkungen auf die Landwirtschaft  

Durch die durch den Bebauungsplan zugelassenen Nutzungen werden keine landwirt-
schaftlichen Ackerflächen in Anspruch genommen. Alle im Bebauungsplan befindlichen 
Flächen sind nicht im Eigentum landwirtschaftlicher Betriebe. Es handelt sich um Pri-
vatflächen.  

 

5.5 Auswirkungen auf Klimaschutz  

Durch den Bebauungsplan wird es ermöglicht, Offenland zu versiegeln. Als Ausgleich 
werden Streuobstbäume gepflanzt, die mögliche Auswirkung auf das Kleinklima kom-
pensieren helfen.  

 

5.6 Radonbelastung  

Der ehemalige Sportplatz Höringen liegt in einem Bereich mit erhöhtem (40 kbq/m3 
bis 100 kbq/m3) und lokal hohem (> 100 kbq/m3) Radonpotenzial. Es wird empfohlen, 
dies zu untersuchen oder durch technische Maßnahmen im Kellerbereich das Eindrin-
gen von Radon in die Kellerräume zu verhindern.  

 

6. Planverwirklichung  

6.1 Bodenordnung  

Es ist keine Bodenordnung erforderlich.  

6.2 Kosten und Finanzierung der Maßnahme  

Für die Gemeinde Höringen fallen keine Kosten durch die Verwirklichung des Bebau-
ungsplanes an. Der Grundstückseigentümer finanziert die Umsetzung selbst.  
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6.3 Flächenbilanz  

Für das Plangebiet gelten folgende Flächengrößen:  

 
Art der Fläche  

Flächengröße [ha]  Anteil [%]  

 
Geltungsbereich  

1,29  100,0  

 

7. Zusammenfassung  

Die Gemeinde Höringen möchte im Bereich des ehemaligen Sportplatzes einen Bebau-
ungsplan aufstellen, um zukünftig Freizeitnutzungen im bauplanungsrechtlichen Au-
ßenbereich zu ermöglichen, insbesondere Pferdehaltung und Anlagen für den Pferde-
sport, die bislang nur den privilegierten landwirtschaftlichen Betrieben möglich waren. 
Weiterhin soll die touristische Nutzung als Wanderreitstation sowie die Aufnahme ei-
nes landwirtschaftlichen Lohnunternehmens ermöglicht werden. Aufgrund des Struk-
turwandels mit dem entsprechenden Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe und 
der Nachnutzungen des ehemaligen Sportplatzes möchte die Gemeinde diesen Schritt 
tun, um dieses Gebiet zu attraktiveren. Es sollen Nutzungen im Außenbereich ermög-
licht werden, für die diese Flächen prädestiniert sind. Da die Fläche nicht im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen ist, sollen durch den Bebauungsplan diese Nutzungen zu-
gelassen werden, die ansonsten nur der privilegierten Landwirtschaft vorbehalten 
sind. Nur so kann auf der Fläche langfristig dem Leerstand entgegen gewirkt werden, 
um die Nachnutzung attraktiv zu gestalten und Nutzungen zuzulassen, die der ohnehin 
landwirtschaftlich geprägten Nutzung in Höringen entsprechen. Damit können langfris-
tig auch die Infrastrukturanlagen im Ort erhalten werden.  

Große Beeinträchtigungen der Umwelt sind aufgrund der angedachten Nutzungen 
nicht zu befürchten. Entsprechende Eingriffe sowie Ausgleichsmaßnahmen sind im 
Umweltbericht dargestellt und werden durch die Verursacher realisiert. 

 
 

Aufgestellt:  

Schneider + Partner BDB 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